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Translat.

ad J. No, 432

Bestätige, den Febr. 1862. 
Minister -er Innern Ange­
legenheiten, Staatssecretaire 

Walujeff.

Statnterr
der Hasenpothschen Sterbe-Casse.

Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

TtzU ur Unterstützung hülssbedürstiger Einwohner der Stadt 

Hasenpoth bei Beerdigung ihrer Todten wird eine 
'v—V Sterbe-Casse gestiftet.

Anmerkung. Die Stifter der Sterbe-Casse sind: dieHasen­

pothschen Einwohner Bellmer, Sperber, Haß, Kö 
nig, Stegmann, Geitz, Hohmann, Haase, Noth­
mann, Schröder, Lichtenstein, Siering, Müller, 
Bathchen, Rettinger, Gläschky, Maike, Liedtke, 

Thielhard und Hartmann.

§- 2.
Die Sterbekasse sortirt in Grundlage des Artikels 1525. 

T. XIII. Verordnung über Coll. allg. Fürs. (Ausg. 1857) 

unter das Ministerium der Innern Angelegenheiten.
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Der Wirkungskreis der Sterbekasse beschränkt sich auf die 
Stadt Hasenpoth, und daher können zu Gliedern derselben, mit
Beobachtung nachstehender Regeln, nur in der Stadt beständig 

domicilirende Personen (mit Ausnahme jedoch der Militairper- 
sonen) angenommen werden.

§. 4.
Das Marimum der Glieder wird auf 110 bestimmt.

§. 5.
Das Kapital der Sterbekasse besteht:

1. aus den einmaligen Einzahlungen beim Beitritt zur Sterbe­
kasse (§. 6);

2. aus den Beiträgen, welche die Glieder der Sterbekasse bei 
jedem Sterbefalle zu entrichten haben.

§. 6.
Die Summen der Sterbekasse, mit Ausnahme derjenigen, 

welche unaufhältlich auszuzahlen sind, werden nach dein Ermessen 

der Verwaltung der Kasse verzinslich angelegt, und die Renten 
davon zur Deckung eines etwaigen Deficits an der in Sterbe­
fällen zu zahlenden Summe verwandt.

§. 7.
Die einfließenden Gelder, gleichwie Geld und andere Dockll- 

mente, Papiere und Bücher werden in einem besonderen, mit 
drei Schlössern versehenen Kasten, dessen Schlüsseln sich bei den 

Directoren befinden, aufbewahrt.

§. 8.
Das Capital der Sterbekasse und die von derselbeir zu 

bewerkstelligenden Geldzahlungen können nicht unter Seaquester 
und Beschlag gestellt oder zur Bezahlung der Schulden eines 
verstorbenen Gliedes derselben werwandt werden.



Verwaltung der Sterbekaffe.
9.

Die Verwaltung der Sterbekasse besteht aus drei Direc­

toren, welche von den Gliedern derselben aus ihrer Mitte er­

wählt werden.
§. io.

Die Directoren werden alle drei Jahre in der allgemei­
nen Versammlung der Glieder erwählt und fungiren unentgeltlich.

§. И.
Die Verwaltung hat einen Schriftführer und einen Kassirer, 

welche gleichfalls aus der Zahl der Glieder der Sterbekasse er­

wählt werden.
§• 12.

Unabhängig davon werden in der allgemeinen Versaimn- 
lung noch zwei Candidaten zur Stellvertretung der Directoren 

und wenigstens drei Deputirte zur Revision der Rechnungen der 

Sterbekasse erwählt.

§. 3 3.
Falls irgend einer der Directoren zeitweilig abwesend oder 

krank ist, oder gänzlich austritt, so vertritt seine Stelle der erste 
Candidat, welcher bei der Wahl die Stimmenmehrheit erhalten 
hat. Der Candidat tritt in alle Rechte und Verpflichtungen 
eines solchen Directors ein und verbleibt in dieser Qualität, bis 

der abwesende Director wieder in seine Function tritt, oder bis 
für das nächste Triennium ein neuer Director gewählt worden.

, §. 14.
Ein Director, welcher drei Jahre nach der Reihe fungirt 

hat, kann auch für das nächste Triennium zu diesem Posten ge­
wählt werden, wenn er selbst dazu sich bereitwillig erklärt. Kein 
Glied der Sterbekasse jedoch, welches zum ersten Male zum 
Director gewählt wird, darf solche Wahl ausschlagen, bei Ver­



6

meidung der Ausschließung aus der Zahl der Glieder. Eine 
Ausnahme hiervon ist nur in dein Falle zulässig, wenn solche

Entsagungs-Gründe vorgestellt werden, welche in der allgemei­
nen Versammlung als beachtenswert!) anerkannt werden. Im 
Uebrigen darf Niemand länger als sechs Jahre hinter einander

Director sein.
§• 15.

Die Verwaltung der Sterbekasse hat folgende Obliegen­

heiten: 1., sie führt ein besonderes Buch über die Candidaten, 
welche den Wunsch geäußert haben, zur Sterbekasfe beizutreten, 
wobei der Reihefolge nach die Zeit, wann solcher Wunsch ge­
äußert worden, und das Alter, der neu aufzunehmenden Glie­

der anzugeben, zu letzterem Behufe von denselben Taufzeugnisse 
einzufordern und hierauf den aufgenolninenen Gliedern schriftliche 

Aufnahme-Atteste zu ertheilen sind; 2., sie nimmt die Geldbei­
träge entgegen, zahlt die bestimmten Beerdigungs-Ouoten und 
die zu andere Ausgaben nöthigen Gelder aus; 3., sie führt die 
Einnahme- und Ausgabe-Bücher, fertigt die Beschlüsse in Be­

treff sämmtlicher der Berathung der Directoren, so wie der all­
gemeinen Versammlung unterliegenden Gegenstände an, treibt 
Rückstände bei, imi) führt ein besonderes Buch über dieselben, 
gleich wie über die von den Gliedern zu leistenden Zahlungen; 

4., sie stellt beim Schlüsse jeden Jahres eine Rechnung über die 
Kapitalien der Sterbekasfe, über den Betrag der ausgezahlten 
Beerdigungs - Quoten und anderer Zahlungen zusammen und 
stellt dieselben, nachdem sie von sämmtlichen Directoren unter­
schrieben worden, der allgemeinen Versammlung vor. Diese 
Rechnung wird von ben Deputaten revidirt, von der allgemei­

nen Versammlung beprüft und sodann in den örtlichen Gou- 

vernements-Zeitungen veröffentlicht.

§- 16.
Klagen über die Verwaltung der Sterbekasse werden bei 

der allgemeinen Versammlung der Glieder angebracht.
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§. И.
Die Entscheidungen der Verwaltung werden nach der 

Stilnmenmchrheit in Erfüllung gefetzt; im Falle einer Stinnnen- 
Verschiedenheit aber werden die Sachen an die allgemeine Ver­
sammlung der Glieder zur Discussion gebracht.

§. 18.
Alle ausgehenden Papiere, von der Verwaltung ertheilt 

werdenden Zeugnisse und dergleichen, müssen von sämmtlichen 
Directoren der Verwaltung unterschrieben sein.

§. 19.
Die Directoren verantworten für jeden Verlust, welcher 

die Kasse durch unsichere Anlegung ihrer Kapitalien erleidet, und 
überhaupt für jede Vernachlässigung bei Verwaltung des Ver­
mögens der Sterbekasse.

§. 20. •
Der Schriftführer führt unter näherer Aufsicht der Direc­

toren die Bücher, fertigt die Beschlüsse an und erfüllt andere 
Obliegenheiten in Sachen der Sterbekasse, welche ihm voll der 
Verwaltullg übertragen werden.

§. 21.
Der Kassirer ist verpflichtet, beim Ableben eines jeden 

Gliedes der Sterbekasse von ben übrigen Gliedern derselben die 

ilöthigeir Zahlungen einzutreiben, welche von einem jeden Gliede 
eigeilhändig in ein besonderes, dem Kassirer von der Verwaltullg 
übergebenes Schnlirbuch einzutragen sind. Die eingetriebenen 
Gelder stellt der Kassirer uilausbleiblich zunl Istell imb löten 
eiiles jeden Monats bei einem speciellen Verzeichnisse der Ver­

waltung vor. Gleichermaßen behändigt der Kassirer gegen Quit­
tung den Verwaildten der verstorbenen Glieder die Beerdigungs­
Quoten.

—им тми wt—mM
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§. 22.
Die aus der Zahl der Glieder erwählten Deputirten (§. 12. ) 

find verpflichtet, jährlich sowol die in der Kasse befindlichen 

baaren Geld-Summen, als auch die Einnahme- und Ausflabe- 
Bücher und übrigen Dokumente zu revidiren und über das Re­
sultat der Revision in den Büchern unter eigenhändiger Unter­

schrift Vermerke zu machen.

Die allgemeinen Versammlungen.
§. 23.

Die beständigen allgemeinen Versammlungen der Glieder 
der Sterbekasse finden in' der 2ten Hälfte des Januar-Monats 

eines jeden Jahres Statt; die außerordentlichen dagegen nach 
Maßgabe des Erfordernisses. In den Jahresversammlungen 

werden die Rechnungen der Verwaltung beprüst und die Direc­
toren und Deputirten gewählt. Außerdein werden sowol in den 
Jahres- als in den außerordentlichen Versammlungen diejenigen 

Sachen diseutirt, welche die Coniptenz der Verwaltung überstei­

gen oder welche dieselbe der allgemeinen Versammlung vorzule­
gen für nöthig befindet, Beschwerden über die Verwaltung erör­
tert, Vorschläge über nothwendige Veränderungen und Ergän­

zungen des Statuts, welche, falls sie genehmigt werden, der 
höheren Obrigkeit zur Bestätigung zu unterbreiten sind, beprüst.

24.
Die allgemeinen Versammlungen und die Beschlüsse der­

selben werden nur dann als gültig anerkannt, wenn in densel­
ben wenigstens zwei Drittel sämmtlicher Glieder der Sterbekasse 

gegenwärtig sind.
§• 25.

Die Glieder der Sterbekasse werden von der Verwaltung 
durch die örtliche Gouvernementö-Zeitung zur allgemeinen Ver­
sammlung eingeladen.
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§. 26.
Jedes Glied der Sterbekasse hat das Recht, der allgemei­

nen Versammlung wörtlich oder schriftlich seine Vorschläge zu 
machen über die Verwaltung der Angelegcnheiteil der Sterbekasse, so 
wie über nothwendige Verbesserungen solcher Verwaltung. Derglei­
chen Vorschläge werden in der allgemeinen Versammlung beprüst.

§. 27.
Die Beschlüsse der allgemeinen Versaminlung gehen nur 

in dem Falle in Rechtskraft über, wenn sie wenigstens von zwei 
Drittheilen der gegenwärtigen Glieder approbirt werden. Diese 
Beschlüsse haben verbindende Kraft sowol für die gegenwärtigen, 
als für die abwesenden Glieder der Sterbekasse.

Aufnahme der Glieder, Ordnung der Einzahlung 
der Beiträge und der Auszahluirg der Unter-

stntzungs-Quoten.
§. 28.

Zu Gliedern der Sterbekasse können von Hasenpothschen 

Einwohnern männliche Personen jeden Standes ausgenommen 
werden, falls sie nur gesund, von gllter Reputation und nüch­

terner Aufführung und als solche wenigstens zweien Directoren 
bekannt sind. Uebrigens können 60 Jahre alte oder im wirkli­

chen Militairdienste stehende Personen nicht als Glieder der 
Sterbekasse aufgenomnien werdeip die letzteren um deswillen, weil 
sie kein permanentes Domicil haben. Personen, welche wünschen zur 

Sterbekasse beizutreten, haben unter Anschluß der nöthigen Aus­
künfte über ihren Stand und ihre Subsistenzmittel mittelst Ge­
suchs sich an die Verwaltung zu wenden.

§. 29.
Sofort nach Verabreichung des Gesuchs wegen Aufnah­

me als Glied der Sterbekasse hat der Bittsteller eigenhändig 
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seinen Namen, Stand oder Charakter, seine Function oder Sub- 
sistenzinittel in ein hierzu von der Verwaltung bestimmtes Buch 

(§. 15.) einzutragen. Ist der Kandidat verheirathet, so giebt er 
auch den Rainen und das Alter seiner Frail auf.

§. 30.
Die Aufnahme neuer Glieder sindet dreimal jährlich Statt: 

beim Beginn eines jeden Tertials, bis die im §. 4 festgesetzte 
Anzahl voll Gliedern vollzählich ist. lieber die Aufnahme neuer 
Glieder aus der Zahl sich meldender Candidaten entscheidet die 

Verwaltung neid) Stimmenmehrheit. Derjenige Candidal, wel­

chem die Aufnahme als Glied der Sterbekasse abgeschlagen wor­
den, kann hierüber bei der allgemeinen Versammlung Klage 
führen, und diese entscheidet die Sache nach Einforderung einer 
Erklärung der Verwaltung definitiv.

§. 31.

Rach Aufnahme eines neuen Gliedes behändigt die Ver­
waltung demselben ein Exemplar des Statuts, für welches dreißig 
Cop. zur Kasse zu entrichten ist. Gleichermaßen ist aueh jedes der im 

§• 1. bezeichneten gegenwärtigen Glieder der Sterbekasse gehalten, 

ein Exemplar des Statuts zu nehmen gegen Entrichtung von 
30 Copeken für dasselbe zu Gunsten der Sterbekasse.

§. 32.
Jedes neu aufgenommene Glied zahlt einmalig zur Ster­

bekasse zwei Rubel Silber.

§- 33.
Ein Ehepaar wird für eine Person zum Mitgliede der 

Sterbekasse ausgenommen; die Geldunterstützung jedoä) werden 
sowol zu Gunsten des Mannes, als seiner Frau, separat im 

Falle des Ablebens Beider gezahlt. Im Falle einer Eheschei- 
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dung verbleibt der Mann Glied der Sterbekasse, die Frau aber 

verliert das Recht auf die Geldunterstützung; schreitet sie indes­
sen zur zweiten Ehe, so hat ihr zweiter Mann, falls er der 
Sterbekasse beizutreten wünscht, das Vorrecht vor andern Can­

didaten.

§ 34.
Wird ein Glied der Sterbekasse Wittwer und schreitet der­

selbe in der Folge zur zweiten Ehe, so wird seine zweite Frau 
nur in dem Falle als Glied der Sterbekasse betrachtet, wenn 
für sie der im § 32 festgesetzte einmalige Beitrag eingezahlt 
wird. Gleichermaßen conservirt auch die nach dem Tode ihres 
Mannes verbleibende Wittwe ihre Ansprüche an die Sterbekasse, 
wenn sie die bestimmten Beiträge zu entrichten fortfährt, und 

beim Eintritt in eine zweite Ehe wird ihr zweiter Mann nach 
Entrichtung des Eintrittsgeldes als Glied der Sterbekasse ange­

sehen.

§ 35.
Rach dem Tode eines Gliedes oder der Frau desselben 

werden die übrigen Glieder unverzüglich davon in Kenntnis; 

gesetzt, wobei jedes derselben im Laufe von acht Tagen gehal­
ten ist, zu fünfzig Copeken S. einzuzahlen, damit zu jeder Zeit 
im Behalte der Sterbekasse die zur Beerdigung von vier Lei­

chen erforderliche Summe vorfindlich sei.

§ 36.

' Jedes Glied ist verpflichtet, die im § 35 festgesetzten Gel­
der dein darnach sich meldenden Kassirer sofort und spätestens 
innerhalb einer Woche nach der ihm desfalls gemachten Eröff­

nung zu entrichten; im entgegengesetzten Falle wird für Nicht­
entrichtung solcher Gelder eine Pön von einem proCent der 

nicht bezahlten Summe erhoben.
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§ 37
Wer feinen Rückstand im Laufe eines ganzen Jahres nicht 

an die Sterbekaffe einzahlt, wird von der Verwaltung aus der 
Zahl der Glieder ausgeschlofsen und geht des Rechtes verlustig, 

aus der Sterbekasse eine Unterstützung zu erhalten. In einem 
solchen Falle kann als Entschuldigungsgrund nur Krankheit 
dienen, in Berücksichtigung welcher die während derselben im 

' Rückstände verbliebenen Beiträge erst nach Genesurtg des Kran­

ken gefordert oder, im Falle des Ablebens desselben, von der 
Beerdigungsquote in Abzug gebracht werden.

Anmerkung. Ein Glied der Sterbekasse, welches ein Cri­

minal-Verbrechen begangen hat und einer entehrenden 
Strafe unterzogen worden ist, wird gleichermaßen aus 

der Zahl der Glieder ausgeschlossen. Im Falle eines 
von einem Gliede begangenen Selbstmordes jedoch ge­

hen die Wittwe oder Verwandten desselben der im § 
39 bestimmten Geldunterstützung nicht verlustig.

§. 38.

Im Allgemeinen werden alle von den Gliedern der Ster­
bekasse behufs Bildung derselben eingezahlten Gelder in keinem 
Falle zurückgezahlt, und bilden das Eigenthum der Sterbekasse.

§ 39. '

Nach dem Ableben eines aus dem Vereine der Sterbe­
kasse nicht ausgeschlossenen Gliedes, oder in dem in der Anmer­
kung zum § 37 besprochenen Falle wird der Frau des Verstor­
benen, und in Ermangelung einer solchen, dessen Erben oder 

Verwandten, sofort nachdem der Todesfall zur Kenntniß der 
Verwaltung gelangt ist, die Summe von fünfzig Rubel S. als 
einmalige Unterstützung aus der Sterbekaffe ausgezahlt; diese 
Unterstützung wird im- Falle des Ablebens der Frau eines Glie­



13

des der Sterbekasse dem Manne, oder, wenn sie Witüve gewe­

sen, ihren Erben oder Verwandten ausgezahlt. Von der aus­
zuzahlenden Unterstützung werden allem znvor sämmtliche rück­

ständigen Beiträge des verstorbenen Gliedes der Sterbekasse zu 
Gunsten derselben in Abzug gebracht. Sollte die Zahl der Glie­
der dieses Vereins unter 110 betragen, so sind solche Unterstüz- 

zungen nur nach Proportion des effeetiven Bestandes der Glie­
der zu zahlen, und zwar zu 50 Copeken von einem jeden Gliede.

§ 40.

Stirbt ein Glied der Sterbekasse außerhalb der Stadt 

Hasenpoth, so hat die zum Empfange der Unterstützungssumme 
berechtigte Person den gehörigen Todtenschein vorstellig zu ma­

chen. In diesem Falle wird ein von dem örtlichen Geistlichen 
oder Prediger ausgestelltes Attest oder ein Zeugniß der örtlichen 

Polizei als genügender Beweis angesehen.

§ 41.

Ein unverheirathetes Glied der Sterbekasse, gleichwie über­

haupt jedes, keine nahen Verwandten hinterlassendes Glied, 
kann bei Lebzeiten diejenige Person bestimmen, welcher nach sei­
nem Tode die Geldunterstützung aus der Sterbekasse auszuzah­
len ist. Eine solche Disposition ist jedoch schriftlich zu treffen, 
und ein derartiges Legat zu Gunsten einer dritten Person ist 
unter eigenhändiger Unterschrift des Legators von deinselben der 

Verwaltung entweder persönlich zu übergeben oder zuzustellen. 
In letzterem Falle muß die Authenticität der Unterschrift auf dem 
Legate von der Behörde beglaubigt sein. Wenn von Seiten 
des Gliedes eine derartige schriftliche Disposition zu Gunsten 
einer dritten Person nicht getroffen worden, so richtet die Ver­
waltung der Sterbekasse selbst die Beerdigung des ohne nahe 

Verwandten verstorbenen Gliedes aus, wobei ein etwaiger Ueber- 
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rest nach Deckung der Beerdigungskosten der Sterbekasse an­

heimfällt.

Aufhebung der Sterbekasse.
§ 42.

Wenn im Verlaufe der Zeit die Wirksamkeit der Sterbe­
kaste in irgend einer Veranlassung aufhören sollte, so fällt das 
ganze ihr gehörige Capital und überhaupt ihr sämmtliches Ver­
mögen dem Kurländischen Collegia allgemeiner Fürsorge an­

heim.

(Unterzeichnet:) Director des Oeconomie- Depar­
tements A. Schumacher.

(Contrasignirt:) Abtheilungs-Ches W. Jerinoloff.

In fidem versionis: Regierungs-Translateur

Kade.
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Lithe- und Typographie von Gottl. D. Mover in Liba».




